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Richtlinien für die Ehrung von besonderen Leistungen im sportlichen, kulturellen und 

sozialen Bereich in Boll 

 
 
 
I. Ehrung im Sportbereich 
 
 
1. Ehrungsgrundsatz 
 

1.1 Die Gemeinde Boll ehrt jährlich Sportler und/oder Mannschaften Boller Vereine, die besondere 
 öffentlich auszeichnungswürdige Leistungen erbracht haben. 
 
1.2 Durch die Sportlerehrung will die Gemeinde Boll zum Ausdruck bringen, dass sie sportliche  Leistungen 
würdigt. 

 
2. Form der Ehrung 

 
2.1 Als sichtbares Zeichen der Ehrung wird dem Sportler eine Ehrenurkunde, verbunden mit einer 
 Erinnerungsabgabe bzw. eine Ehrenurkunde überreicht. 
 
2.2 Bei der Ehrung von Mannschaften kann abweichend davon der ganzen Mannschaft die Urkunde  und 
gegebenenfalls die Erinnerungsabgabe überreicht werden. 

 
3. Voraussetzungen der Ehrung 
 

3.1 Geehrt werden Einzelsportler oder Mannschaften, die jeweils in dem der Ehrung  vorausgegangenen 
Jahr eine der folgenden Leistungen erbracht haben: 
 
 a) Ehrenurkunden mit Erinnerungsabgabe 
 - Deutsche Meisterschaften Platz 1 - 10 
 - Süddeutsche Meisterschaften, Hochschulmeisterschaften Platz 1 - 6 
 - Württembergische Meisterschaften Platz 1 - 4 
 - Erfolge bei vergleichbaren Wettkämpfen (z.B. Pokalwettbewerbe) 
 
 b) Ehrenurkunden 
 - Süddeutsche Meisterschaften, Hochschulmeisterschaften Platz 7 - 10 
 - Württembergische Meisterschaften Platz 5 + 6 
 - Bezirksmeisterschaften Platz 1 - 3 
 - Kreismeisterschaften Platz 1 
 
3.2 Abweichend von Ziffer 3.1 können Sportler geehrt werden, bei denen zwar die Voraussetzungen  nach 
Buchstabe a) und b) nicht vorliegen, die aber hervorragende und auszeichnungswürdige  Leistungen erzielt 
haben. Für besondere Einzelfälle, z.B. Teilnehmer an olympischen Spielen oder  Mitgliedschaft in 
Nationalmannschaften, wird eine Sonderregelung getroffen. 

 
 
 
II. Ehrungen im kulturellen Bereich 

 
4.1 Die Gemeinde Boll ehrt auch besonders herausragende Leistungen auf kulturellem und sozial-caritativem 
Gebiet von Einzelpersonen oder Vereinen. 
 
4.2 Abschnitt I ist entsprechend anzuwenden. 
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III. Verfahren 

 
5.1 Die örtlichen Vereine in Boll sind aufgefordert, jährlich die zur Ehrung anstehenden Personen und 
 Vereine zu benennen, bei denen die Voraussetzungen nach Ziffer I oder Ziffer II vorliegen. 
 
5.2 Die Meldungen sind jährlich bis 1. Dezember an die Gemeindeverwaltung in Boll zu richten. 
 
5.3 Die Ehrungen werden in einer öffentlichen Veranstaltung der Gemeinde Boll vorgenommen. 
 
 

6. Ausnahmen und Rechtsanspruch 
 
6.1 Von einer Ehrung kann abgesehen werden, wenn besondere Gründe für eine Ausnahme von einer 
 Ehrung sprechen. 
 
6.2 Über Ausnahmen und Abweichungen von diesen Richtlinien entscheidet der Gemeinderat. 
 
6.3 Ein Rechtsanspruch auf Ehrung besteht nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 

7. Inkrafttreten 
 
 Diese Richtlinien gelten ab 1986. 


